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1 Anlass und Aufgabenstellung 

Die Ortsgemeinde Willmenrod in der Verbandsgemeinde Westerburg beabsichtigt die 

Nutzung von regenerativen Energien zu fördern und dafür im Rahmen des Bebau-

ungsplans „Solarpark Willmenrod“ ein Sondergebiet innerhalb der Gemarkung auszu-

weisen. Hierzu werden die Grünlandflächen zwischen der ehemaligen K 92 und der L 

300 in nordwestlicher Ortsrandlage überplant. Die Eingriffsbeurteilung erfolgt auf der 

Grundlage einer flächendeckenden Biotoptypenkartierung im Planungsraum sowie der 

Auswertung vorhandener Daten in ARTeFAKT des LUWG zur Verbreitung der Vogel-

arten im Untersuchungsraum im Rahmen des Umweltberichtes und des Fachbeitrages 

Artenschutz. Für die Bearbeitung des Fachbeitrages zum Artenschutz wurden im Jahr 

2020 durch 6 Begehungen auch die im Gebiet vorhandenen Vogelarten erfasst.  

Darüber hinausgehend sind die Entwicklungsziele und der Schutzzweck von FFH-

Schutzgebieten des Netzwerkes NATURA 2000 gem. den Bestimmungen der Landes-

verordnung über die Erhaltungsziele in den NATURA 2000-Gebieten vom 22. Juli 

2010 bei Planungen besonders zu berücksichtigen, wenn die Möglichkeit besteht, 

dass diese durch ein geplantes Projekt beeinträchtigt werden können. 

Der geplante Solarpark liegt mit seinem nördlichen Teilbereich innerhalb einer Teilflä-

che des Vogelschutzgebietes "Westerwald" (DE-5312-401). 

Für Pläne oder Projekte, die einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Projekten 

oder Plänen ein Gebiet des Netzes „Natura 2000“ erheblich beeinträchtigen können, 

schreibt § 34 BNatSchG bzw. Art. 6 Abs. 3 der FFH-Richtlinie die Prüfung der Verträg-

lichkeit mit den Erhaltungszielen des betreffenden Gebiets vor: 

„Pläne oder Projekte, die nicht unmittelbar mit der Verwaltung des Gebiets in Verbin-

dung stehen oder hierfür notwendig sind, die ein solches Gebiet jedoch einzeln oder in 

Verbindung mit anderen Plänen und Projekten erheblich beeinträchtigen könnten, er-

fordern eine Prüfung auf Verträglichkeit mit den für dieses Gebiet festgelegten Erhal-

tungszielen“ (Art. 6 Abs. 3 FFH-Richtlinie). 

Die Erforderlichkeit einer Verträglichkeitsprüfung stellt sich somit erst, wenn im Sinne 

einer Vorabeinschätzung eine vorgelagerte FFH-Verträglichkeitsprognose1 bzw. Vor-

prüfung zu dem Schluss kommt, dass das Vorhaben geeignet ist, das Natura 2000-

Gebiet erheblich zu beeinträchtigen (Phase 1 in Abb. 1). 

Ziel der nachfolgenden Prüfung ist es daher abzuschätzen, ob durch das geplante 

Projekt erhebliche Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele und des Schutzzweckes 

des Natura-2000-Gebietes auf der Grundlage der vorliegenden Gebietsunterlagen zu 

erwarten sind. 

Die Verträglichkeitsprognose basiert auf der Grundlage des Datenblattes und des 

Steckbriefes zum Vogelschutzgebiet „Westerwald“ (Gebietsnummer 5312-401) sowie 

eigener Kartierungen des Verfassers. 
 

                                            
1 Die Bezeichnung „FFH-Verträglichkeitsprognose/-Vorprüfung“ wird im Zusammenhang mit Natura 
2000-Gebieten (FFH-Gebiete und Vogelschutzgebiete) verwendet (vgl. Fachkonventionsvorschläge 
(LAMBRECHT † & TRAUTNER 2007) für das Bundesamt für Naturschutz). 
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Abb. 1: Verfahrensablauf nach den §§ 34, 35 BNatSchG:2 
 
Phase 1 
 

 VSG-Verträglichkeitsprognose / -Vorprüfung 
 
In der VSG-Vorprüfung wird der Frage nachgegangen, ob die Tatbestände erfüllt 
sein können, die eine VSG-Verträglichkeitsprüfung erforderlich machen. Kann diese 
Frage verneint werden, ist das Vorhaben aus VSG-Sicht zulässig. Weitere Schritte 
zur Prüfung der Verträglichkeit sind in diesem Fall nicht erforderlich. 
 

 
 
 

 ja  nein 
 

 Plan/Projekt ist 
zulässig 

 
 
 

Phase 2 
 

 VSG-Verträglichkeitsprüfung  
 
In dieser Phase erfolgt die Prüfung der Verträglichkeit des Vorhabens mit den Erhal-
tungszielen des Natura 2000-Gebietes. Kann das Vorhaben allein oder in Zusam-
menwirken mit anderen Plänen/Projekten zu erheblichen Beeinträchtigungen eines 
Natura 2000-Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maß-
geblichen Bestandteilen führen, ist es unzulässig. Nur dann, wenn erhebliche Beein-
trächtigungen mit hinreichender Wahrscheinlichkeit auszuschließen sind, kann das 
Vorhaben zugelassen werden. 
Projekt führt zu erheblichen Beeinträchtigungen? 
 

 
 
 

 ja  Plan/Projekt 
ist unzulässig 

 nein 
 

 Plan/Projekt ist 
zulässig 

 
 
 

Phase 3 
 

 VSG-Ausnahmeprüfung  
 
Soll das Vorhaben trotz erheblicher Beeinträchtigungen zugelassen werden, ist in 
einer dritten Prüfphase zu untersuchen, ob die für eine Ausnahmeregelung nach § 
34 Abs. 3 bis 5 BNatSchG erforderlichen Ausnahmetatbestände gegeben sind. 
Ausnahmetatbestände sind gegeben? 
 

 
 

 ja  Plan/Projekt 
ist zulässig 

 nein 
 

 Plan/Projekt ist 
unzulässig 

                                            
2 vgl. Leitfaden zur FFH-Verträglichkeitsprüfung im Bundesfernstraßenbau. Bundesministerium für Ver-

kehr, Bau- und Wohnungswesen. 2004 
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2 Angaben zum Vogelschutzgebiet 

Nachfolgend werden alle vorliegenden Angaben zum betroffenen Vogelschutzgebiet 

aufgeführt. Ein Bewirtschaftungsplan mit Erarbeitung der Schutzziele und weiteren 

Entwicklungsvorgaben des Gebietes liegt derzeit noch nicht vor (07.01.2021). Es ist 

geplant, einen Managementplan mit Aussagen zu Entwicklungszielen durch die SGD-

Nord zu erarbeiten. 

 

Die gemeldete Ausweisung des VSG „Westerwald“ (Nr. 5312-401) ist vom Ministerium 

für Umweltschutz im Internet veröffentlicht3. Hieraus wurde die nachfolgende Abbil-

dung mit der Gebietsabgrenzung im Bereich des geplanten Projektes entnommen. 

 

 
Abbildung 1: Übersichtskarte zur Gebietsabgrenzung des Vogelschutzgebietes 

„Westerwald“ (Projektraum gelb dargestellt) im Umfeld des Standortes 

 

Es handelt sich dabei um eine Teilfläche der Gesamt-Gebietskulisse, die in der nach-

folgenden Abbildung 2 dargestellt ist und bis an die nördliche Grenze von Rheinland-

Pfalz reicht. 

 

                                            
3 s. https://map-final.rlp-umwelt.de/Kartendienste/index.php?service=natura2000 

Projektraum 

VSG Westerwald 
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Abbildung 2: Übersichtskarte der Gesamtausdehnung des Vogelschutzgebietes 

„Westerwald“ (Projektraum gelber Kreis) Die Gebietskulisse ist rot 

umrandet dargestellt. 
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Im Standard-Datenbogen des Landesamtes wird das Vogelschutzgebiet „Wes-

terwald“ wie folgt beschrieben: 

 

VSG-Nr.: 5312-401 

Name:  Westerwald 

Fläche:  28.980 ha 

Kurzcharakteristik des 
VSG-Gebietes:  

Strukturreiches Mittelgebirge mit Nass- und Feuchtwie-
sen, 
Wiesen mittlerer Standorte sowie Feuchtwiesenbrachen, 
Röhrichte, Säumen, Feldgehölzen, ausgedehnten Wäl-
dern, z. T. Niederwäldern, Steinbrüchen, Tongruben und 
Bächen. 

Kurzcharakteristik des  
Planungsraumes 

Extensiv genutzte Offenlandflächen nördlich der Ortslage, 
angrenzend an die L 300 sowie die ehemalige K 92. 

Schutzwürdigkeit 

Landesweit eines der wichtigsten Brutvorkommen von 
Schwarzstorch, Rotmilan, Uhu und Raufußkauz und das 
wichtigste für Neuntöter, Haselhuhn, Wiesenpieper und 
Braunkehlchen. 

Zielarten geschützt nach 
Anh. I und Art. 4 Abs. 1 
VSR (Hauptvorkommen 
sind fett gedruckt) 

 
Schwarzstorch, Raufußkauz, Haselhuhn, Wachtelkö-
nig, Neuntöter, Rotmilan, Wespenbussard, Schwarz-
specht, Grauspecht, Mittelspecht, Eisvogel, Uhu, 
Schwarzmilan, 
 

Zielarten geschützt nach 
Anh. I und Art. 4 Abs. 2 
VSR (gefährdete Zugvo-
gelarten, Hauptvorkommen 
sind fett gedruckt) 
 

Bekassine, Wiesenpieper, Braunkehlchen,  
Wasserralle  

davon im Projektraum 
und dessen unmittelba-
ren Umfeld nachgewie-
sene Arten: 

Rotmilan (Nahrungsgast in umgebenden Offenlandflä-
chen) 
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Erhaltungsziele: 

 

Erhaltungsziele werden derzeit in einem Bewirtschaftungsplan durch die SGD-Nord 

erarbeitet.  

Allgemein ist die Erhaltung der Populationen der oben aufgeführten Vogelarten in ei-

ner stabilen Populationsgröße als Ziel anzustreben. Dafür sind geeignete Lebensräu-

me zu entwickeln, zu sichern und dauerhaft zu erhalten. Wesentliche Grundlage für 

die Erhaltung geeigneter Lebensräume ist eine angepasste Nutzung der forst- und 

landwirtschaftlichen Flächen sowie die Reduzierung von Störungen durch anthropo-

gene Einflüsse. Zudem ist die Entwicklung und Sicherung der Vernetzung von Teille-

bensräumen anzustreben, um den Austausch der Populationen untereinander sicher 

zu stellen. 

 

Im Gebietssteckbrief zum Schutzgebiet sind die Erhaltungsziele wie folgt formuliert: 

"Erhaltung oder Wiederherstellung der natürlichen Gewässer- und Uferzonendynamik, 

ihrer typischen Lebensräume und -gemeinschaften sowie der Gewässerqualität. Erhal-

tung oder Wiederherstellung von Laubwald und Mischwald und Grünland unterschied-

licher Nutzungsintensitäten." 

Weitere Ausführungen zu den Erhaltungszielen sind in der Landesverordnung vom 

17.08.2005 aufgeführt: „Erhaltung und Wiederherstellung als Brutgebiet durch Beibe-

haltung bestehender landwirtschaftlicher Nutzung (Grünland, Ackerland) und des Of-

fenlandcharakters mit Formen nicht intensiv genutzten Grünlands.“ 

 

Diese Vorgaben sind auf die Betrachtung des Untersuchungsraumes und der Projek-

tauswirkungen anzuwenden. Dabei ist zu prüfen, ob durch die Planung erhebliche und 

nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgebiet und die Zielarten verursacht werden 

können. Aufgrund der vorhandenen Biotoptypen sind für das Plangebiet die Vorgaben 

in Bezug auf die Grünlandnutzung anzuwenden. 

 

 

 

3 Beschreibung des Vorhabens 

 

Art, Linienführung und Umfang des Vorhabens 

 

Die Ortsgemeinde Willmenrod plant die Errichtung eines Solarparks in nördlicher Orts-

randlage. Hierzu werden landwirtschaftliche Flächen südlich der L 300 und nördlich 

der ehemaligen K 92 überplant. Die geplante Freiflächen-Photovoltaikanlage wird aus 

einer aufgeständerten Solarstromanlage sowie aus den erforderlichen Nebeneinrich-

tungen wie z. B. Wechselrichterstationen und Trafo bestehen. Zusätzlich soll die Opti-

on zur Errichtung eines kleineren Gebäudes zur Kontrolle und Wartung ermöglicht 

werden. Die ursprüngliche landwirtschaftliche Fläche wird damit in ein Sondergebiet 
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mit der Zweckbestimmung „Solarpark“ umgewandelt. Im westlichen, nördlichen und 

östlichen Randbereich werden zudem öffentliche Grünflächen ausgewiesen. Das Son-

dergebiet umfasst insgesamt eine Flächengröße von ca. 8,0 ha, wobei sich ca. 5,8 ha 

innerhalb des Vogelschutzgebietes befinden. Die Offenlandflächen bleiben auch nach 

Umsetzung der Maßnahme unter den Modultischen als extensives Magergrünland er-

halten. Versieglungen werden lediglich kleinflächig im Plangebiet für die Herstellung 

der Wartungswege durchgeführt. Die Errichtung zusätzlicher Erschließungsanlagen ist 

nicht erforderlich. 

 
 
 

4 Ermittlung möglicher Beeinträchtigungen 

 

4.1 Beschreibung der Projektauswirkungen 

Nachfolgend werden die bau-, anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen des Pro-

jektes in Bezug auf Natur und Landschaft des Untersuchungsraumes beschrieben. 
 

baubedingte  

Auswirkungen: 

 Abschieben, Veränderung des belebten Oberbodens durch 
den Bau von Betriebseinrichtungen wie z. B. Trafostation, 
Erdkabel / Wege zur Errichtung des Solarparks 

 Lärm und Erschütterungen während der Bauzeit 

 Bewegungsunruhen durch Personen und Baufahrzeuge 
während der Bauzeit 

 Beeinträchtigung des Magergrünlandes mit Schädigung der 
Vegetationsschicht durch die Bautätigkeit 

anlagebedingte 

Auswirkungen:  

 0,01 ha Versiegelung von Grünland für Trafos, Übergabe-
stationen, Modulständer ggf. Zentralwechselrichter 

 ca. 3,40 ha Überstellung von magerem Grünland durch So-
larmodule innerhalb und außerhalb der Schutzgebietsgren-
zen 

 Rodung von Gehölzgruppen auf einer Fläche von ca. 
600 m² innerhalb der Sonderbaufläche 

 ca. 0,050 ha Teilversiegelung für Wegebefestigungen zur 
Erschließung und Wartung der Trafostationen / Übergabe-
stationen / Wechselrichter / etc. (Graswege) 

betriebsbedingte 

Auswirkungen: 

 Durch den Betrieb der Photovoltaikanlage ist nicht mit be-
triebsbedingten Auswirkungen zu rechnen, da die Anlage 
emissionsfrei und ohne Bewegungsunruhe betrieben wird. 
Wartungsarbeiten sind voraussichtlich 2-mal jährlich erfor-
derlich. 
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4.2 Ermittlung von Beeinträchtigungen 

 

In Ableitung aus den vorgenannten Auswirkungen des Projektes werden die mögli-

chen erheblichen Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele und des Schutzzweckes ab-

geschätzt.  

 

Beeinträchtigung mit Bezug zur Fläche: 

Wie aus der Abgrenzung des Vogelschutzgebietes hervorgeht (vgl. Abbildungen 1 und 

2) liegt der geplante Solarpark im nördlichen Teilbereich innerhalb einer Teilfläche des 

Vogelschutzgebietes „Westerwald“. Die südliche Teilfläche des Plangebietes befindet 

sich außerhalb. Flächenverluste treten daher nur kleinflächig im Randbereich des 

Schutzgebietes auf.  

 

Beeinträchtigungen von Flächen des Vogelschutzgebietes sind aufgrund der auch 

zukünftig als Grünland zu nutzenden Flächen innerhalb des Sondergebietes und auch 

unterhalb der Modultische nicht in erheblichem Umfang zu erwarten. Die Funktion der 

im Untersuchungsraum vorhandenen Offenlandflächen für die Avifauna des Schutz-

gebietes besteht in der Nutzung als Nahrungshabitat durch Greifvögel - vor allem des 

Rotmilans und potentiell des Schwarzmilans. Diese Lebensraumfunktion wird nach 

Fertigstellung der Anlagen und deren Betrieb teilweise gemindert besteht aber grund-

sätzlich weiterhin und findet in den angrenzenden Offenlandflächen weiträumig ihre 

Fortsetzung. Durch entsprechende Nutzung kann sogar eine Verbesserung der Nah-

rungshabitatfunktion für den Rotmilan erreicht werden, indem die Mahdzeitpunkte frü-

her erfolgen als derzeit. Zurzeit erfolgt eine Mahd ab Mitte Juli. Zukünftig ist eine Be-

weidung oder Mahd ab Mitte Juni vorgesehen. So ist das Auffinden von Beutetieren 

für Greifvögel im Plangebiet erleichtert – dies besonders während der Zeiten der Jun-

genaufzucht. In vergleichbaren Anlagen hat sich aber auch gezeigt, dass sich vor al-

lem im Winter die dann oft schneefreien Flächen unter den Modultischen als beliebte 

Nahrungsquelle für zahlreiche Vogelarten erweisen – auch für Greifvogelarten.  

Brutgebiete von Neuntöter, Braunkehlchen oder Wiesenpieper sind nicht durch mögli-

che Flächenverluste betroffen. Diese Arten wurden im Rahmen der Kartierungen nicht 

im Plangebiet nachgewiesen. Vorkommen des Neuntöters sind in angrenzenden Ge-

bieten mit Feldgehölzen und Hochstaudensäume möglich, sie sind aber nicht von der 

Planung betroffen. Durch die Beschränkung der zulässigen Bauhöhe der Solarmodule 

auf 2,8 m wird durch die geplanten Anlagen der Offenlandcharakter der angrenzenden 

Flächen nicht verändert. 

 

Zerschneidungen von Lebensräumen sind durch die Baumaßnahme nicht gegeben, 

da nur der Randbereich des Schutzgebietes von der Planung betroffen ist und durch 

die Solarmodule keine erhebliche Trennwirkung für die Avifauna verursacht wird. Ab-

trennungen von Restflächen, die zu Verinselungen von Lebensräumen führen würden, 

entstehen durch das geplante Projekt nicht. Durch den geräusch- und bewegungsfrei-

en Betrieb der Anlagen ist ebenfalls nicht mit einer Zerschneidungswirkung von Teil-
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flächen zu rechnen. Die Vernetzungsfunktion der Teillebensräume untereinander wird 

daher durch das Projekt nicht beeinträchtigt. 

 

 

Beeinträchtigung mit Bezug zur Funktion: 

 

Arten gem. Meldebogen zum Vogelschutzgebiet 

 

 

Raufußkauz (Aegolius funereus) 

Nachweise der Art liegen aus dem Projektwirkungsraum nicht vor. Er besiedelt vor-

wiegend Nadelwälder in den Höhenlagen des Westerwaldes. Dabei benötigt er ein gu-

tes Höhlenangebot (Schwarzspecht) und unterholzreiche Jagdflächen mit reichem 

Kleinsäugervorkommen. Die nächsten bekannten Brutvorkommen sind in den Wäldern 

auf den angrenzenden Messtischblättern von Bad Marienberg, Mengerskirchen und 

Meudt vorhanden. 

Geeignete Lebensräume sind im Projektraum nicht existent. Eine Beeinträchtigung der 

Art durch das geplante Projekt kann daher ausgeschlossen werden. 

 

Wiesenpieper (Anthus pratensis) 

Grünland frischer und nasser Standorte mit Gräben und Hochstaudensäumen werden 

bevorzug als Brutgebiet durch den Wiesenpieper besiedelt. Als typischer Offenland-

bewohner benötigt er dabei ausgedehnte Grünlandflächen. 

Im Umfeld des Untersuchungsraumes kommt die Art potenziell in den angrenzenden 

Offenlandflächen als Brutvogel vor. Diese Flächen sind nicht durch die direkte Bean-

spruchung als Standort für die Anlagen betroffen. Im Plangebiet selbst konnte die Art 

nicht als Brutvogel nachgewiesen werden. Daher ist auch nicht mit einem Lebens-

raumverlust für den Wiesenpieper zu rechnen. Die Art tritt nur gelegentlich als Durch-

zügler im Plangebiet auf. Diese Funktion bleibt auch weiterhin erhalten. 

Eine Beeinträchtigung der Art und der Schutzziele des VSG durch das geplante Pro-

jekt kann daher ausgeschlossen werden. 

 

Uhu (Bubo bubo) 

Der Uhu nistet meist an Felswänden in reich gegliederten Landschaften. Als Jagdge-

biet werden offene und nur locker bewaldete Gebiete bevorzugt. Im Projektraum sind 

keine günstigen Habitatstrukturen für den Uhu vorhanden, da geeignete Niststandorte 

fehlen. Auch ist kein Brutvorkommen im näheren Umfeld bekannt. Die nächsten Brut-

vorkommen sind für den Bereich aus dem Stöffelpark bei Enspel, aus dem Steinbruch 

bei Girkenroth und aus dem Nauberg nördlich Nister gemeldet.4  

Eine Beeinträchtigung der Art und der Schutzziele des VSG durch das geplante Pro-

jekt kann daher ausgeschlossen werden. 
                                            
4 Bestandskarte der SGD-Nord nach Auswertung der Meldungen des LUWG (2009); eigene Kartierun-
gen 
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Schwarzstorch (Ciconia nigra) 

Ausgedehnte altholzreiche Laub-Mischwälder sind der bevorzugte Lebensraum des 

Schwarzstorches. Als Nahrungshabitat werden Feuchtwiesen in Bachtälern und Auen 

genutzt.  

Innerhalb des Projektraumes wurde der Schwarzstorch lediglich auf Streckenflügen 

beim überfliegen angrenzender Gebiete um Willmenrod festgestellt. Ein Vorkommen 

der Art ist am Watzenhahn bei Girkenroth dokumentiert, geeignete Feuchtwiesen oder 

Tümpel, die als Nahrungshabitat dienen könnten, sind jedoch im Plangebiet nicht vor-

handen. Weitere Vorkommen sind im Bereich der Holzbachschlucht und bei Wester-

burg gemeldet.  

Störungen der Art durch die Errichtung von Anlagen können daher ausgeschlossen 

werden. Eine erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungsziele und des Schutzzweckes 

von Lebensraumelementen für den Schwarzstorch durch das Projekt ist daher nicht 

gegeben. 

 

Schwarzspecht (Dryocopus martius) 

Der Schwarzspecht besiedelt ausgedehnte Misch- und Nadelwälder vom Gebirge bis 

ins Tiefland mit Altholzanteil zur Anlage von Brut- und Schlafhöhlen (z.B. mindestens 

80 bis 100-jährige Buchen bzw. 80-jährige Kiefern). Nadelholz ist wohl stets im Revier 

vorhanden, die Bruthöhle wird aber häufig in Buchenaltholz angelegt. Er besiedelt je-

doch bei ausreichender Größe und Struktur (Alt- und Totholz, modernde Baumstümp-

fe, Nadelholzanteil) nahezu alle Waldgesellschaften. Der Aktionsraum kann sich je-

doch auch auf über mehrere, z.T. kilometerweit auseinander liegende Kleinwälder er-

strecken. Der Gesamtbestand an Brutvögeln des Schwarzspechtes in Deutschland 

wird für den Zeitraum von 1995 bis 1999 mit 28.000 bis 44.000 Brutpaaren angege-

ben. Er ist damit weit häufiger als der Grauspecht. Die Tendenz des Bestandes und 

der Arealausdehnung ist gleichbleibend. 

Im unmittelbaren Projektraum konnte die Art nicht als Brutvogel nachgewiesen wer-

den, da geeignete Lebensraumstrukturen fehlen. Brutvorkommen bestehen in den 

Wäldern am „Watzenhahn“ und am „Roten Kopf“ bei Westerburg. Durch das geplante 

Projekt werden keine bekannten Brutstandorte oder Nahrungshabitate beseitigt. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungsziele und des Schutzzweckes von Le-

bensraumelementen für den Schwarzspecht ist daher nicht zu erwarten. 

 

Braunkehlchen (Saxicola rubetra) 

Das Braunkehlchen besiedelt hochstaudenreiche Säume, feuchte Brachflächen und 

Extensivgrünland. Als Singwarte werden einzelne Sträucher und kleinere Bäume in-

nerhalb der Grünlandflächen, aber auch höhere Stauden genutzt. Die Nahrungssuche 

erfolgt auf den Grünlandflächen, während die Nistplätze meist an Gräben und Kraut-

säumen, aber auch innerhalb der Grünlandflächen angelegt werden.  

Im Untersuchungsraum wurden im Rahmen der Kartierungen keine Brutpaare im Be-

reich des Plangebietes nachgewiesen. Beeinträchtigungen von Nahrungshabitaten 
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sind durch die Errichtung und den Betrieb der Photovoltaikanlagen nicht zu erwarten, 

da die Grünlandnutzung beibehalten wird und derzeit keine Nutzung des Plangebietes 

durch die Art besteht.  

Eine Beeinträchtigung der Art und der Schutzziele des VSG durch das geplante Pro-

jekt kann daher ausgeschlossen werden. 

 

Wachtelkönig (Crex crex) 

Bekassine (Gallinago gallinago) 

Diese Arten besiedeln weiträumiges Offenland mit Ackerflächen, Extensivgrünland, 

Grünlandbrachen (Wachtelkönig) und Feuchtwiesen (Bekassine) als Brutgebiet. Diese 

Lebensraumstrukturen sind im Projektraum und daran angrenzend im näheren Umfeld 

weiträumig für den Wachtelkönig potentiell vorhanden. Ein Nachweis der Arten im Un-

tersuchungsraum konnte jedoch nicht erbracht werden. Am Anlagenstandort ist durch 

die angrenzende Wohnbebauung sowie den Verlauf der L 300 auch nicht der erforder-

liche ungestörte Offenlandcharakter, den beide Arten benötigen, vorhanden. 

Brutzeitbeobachtungen des Wachtelkönigs sind aus dem Bereich westlich des Unter-

suchungsraumes bei Westerburg zwischen Kaden und Obersayn bekannt5. Weitere 

Brutvorkommen sind für den Bereich südlich von Rennerod, bei Niederroßbach und im 

angrenzenden hohen Westerwald gemeldet (GNOR 2008). 

Bekannte Brutvorkommen der Bekassine existieren mindestens seit 2011 in ganz 

Rheinland-Pfalz nicht mehr.6 Bedeutende Rastgebiete der Bekassine existieren inner-

halb oder angrenzend an das Plangebiet nicht. 

Eine Beeinträchtigung der Arten durch das Projekt kann daher ausgeschlossen wer-

den. 

 

Rotmilan (Milvus milvus) 

Der Rotmilan benötigt vielfältig strukturierte Landschaften, die durch einen häufigen 

Wechsel von bewaldeten und offenen Biotopen charakterisiert sind. Die Nähe zu Ge-

wässern spielt im Gegensatz zum Schwarzmilan eine untergeordnete Rolle. Die Nah-

rungssuche erfolgt in offenen Feldfluren, Grünland- und Ackergebieten und im Bereich 

von Gewässern, aber auch an Straßen, Müllplätzen und in bzw. am Rande von Ort-

schaften (Handbuch der Vogelarten in Rheinland-Pfalz, LBM 2006). Oft übernimmt der 

reviertreue Rotmilan Nester von anderen Arten wie Mäusebussard oder Rabenkrähen. 

Er legt Entfernungen vom Horst ins Jagdhabitat von bis zu 15 km zurück. Hauptnah-

rung sind neben Aas auch Fallwild an Straßen, Kleinsäuger und Jungvögel.  

Der Rotmilan kommt nach derzeitigen Kenntnissen ausschließlich in Europa vor, mit 

Schwerpunkten in Frankreich, Spanien und einem Verbreitungszentrum in Deutsch-

land. Ehemalige Vorkommen auf den Kapverdischen Inseln konnten seit 2012 nicht 

mehr bestätigt werden. Die für Deutschland geschätzten 9.000 - 12.000 Paare stellen 

ca. 60 % des Weltbestandes dar. Deutschland trägt deshalb für die Erhaltung dieser 

Art eine besondere Verantwortung. Innerhalb von Rheinland-Pfalz hat die Art ihren 
                                            
5 Kartierungen des Verfassers im Juli 2009 mit ca. 4 rufenden Exemplaren 
6 GNOR (Hrsg.) Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft 51, Landau, 2020 
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Verbreitungsschwerpunkt in der Eifel und dem Westerwald. In der Roten Liste Rhein-

land-Pfalz galt der Rotmilan ehemals als stark gefährdet, wurde aber aufgrund positi-

ver Bestandsentwicklungen nur noch in die Vorwarnstufe eingestuft (RL RLP 2014). In 

Deutschland ist er nach der aktuellen Roten Liste (2007) nicht mehr gefährdet. Der 

Bestand hat sich seit 1983 insgesamt mehr als verdoppelt.7 

Im Projektraum sowie auf angrenzenden Offenlandflächen wurde die Art auf Nah-

rungsflügen nachgewiesen, da diese Flächen optimale Nahrungshabitatstrukturen 

aufweisen. Geeignete Waldbestände mit Niststandorten sind nicht im Plangebiet vor-

handen. Ein aktueller Nistplatz besteht aber in einer Entfernung von ca. 800 m west-

lich des Plangebietes. Weitere Nistplätze sind aus dem Bereich „Watzenhahn“ und 

Guckheim bekannt. Die Offenlandflächen des Anlagenstandortes sind aufgrund fehle-

ner Nistplatzstrukturen nur als Nahrungshabitat des Rotmilans zu werten, wobei im 

Sommer durch die dann dichte und hohe Grasvegetation und die späte Mahd, die Flä-

chen nur noch wenig als Nahrungshabitat geeignet sind. 

Durch die Errichtung und den Betrieb der Solaranlagen wird eine Veränderung des 

Nahrungshabitates der Art verursacht. Bei geeigneter Wahl der Mahdzeitpunkte oder 

Beweidung kann aber weiterhin die Nutzung der Anlagenstandorte als Nahrungshabi-

tat gewährleistet werden. Die Meidung des Gebietes durch die Errichtung der Solaran-

lagen ist nicht zu erwarten, da oft sogar innerhalb von Siedlungsflächen mit weit höhe-

rem Störungspotenzial und dichterer Bebauung Jagdflüge unternommen werden.  

Eine erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungsziele und des Schutzzweckes von Le-

bensraumelementen für den Rotmilan kann vermieden werden, wenn geeignete Maß-

nahmen zur Erhaltung der Nahrungshabitate innerhalb der Anlagenstandorte umge-

setzt werden.  

 

Schwarzmilan (Milvus migrans) 

Im Projektraum wurde die Art nicht nachgewiesen. Sie sucht vorwiegend an Gewäs-

sern nach Nahrung, ist aber in der Region vor allem im Bereich der Hausmülldeponie 

in Meudt und Rennerod sowie am Wiesensee regelmäßig anzutreffen. Nistplatznach-

weise liegen für das nähere Umfeld aus dem Bereich um Weltersburg vor.8 

Eine erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungsziele und des Schutzzweckes von Le-

bensraumelementen für den Schwarzmilan durch das geplante Projekt kann daher 

ausgeschlossen werden. 

 

Wespenbussard (Pernis apivorus) 

Die Art besiedelt naturnahe Laubwaldgebiete mit abwechslungsreich strukturierten 

Buchen-, Eichen- und Laubmischwäldern und benachbarten strukturreichen Halboffen-

landgebieten. 

Brutvorkommen sind aus dem bewaldeten Umfeld von Westerburg nachgewiesen. Die 

nahegelegensten Vorkommen befinden sich in den Wäldern um Guckheim und Lan-

genhahn (eigene Kartierungen). Die Art sucht überwiegend in offenen Landschaften 
                                            
7 Dietzen, Christian u.a. (2016): Die Vogelwelt von Rheinland-Pfalz. Band 3. Landau. 
8 Bestandskartierung des Verfassers aus dem Jahr 2018/19 
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nach Nahrung, die aus Insekten, Amphibien, Reptilien und auch (Jung-)Vögeln be-

steht. 

Die Nutzung des Untersuchungsraumes als Nahrungshabitat ist daher möglich. Diese 

Funktion wird aber durch das geplante Projekt nicht beeinträchtigt und auch nach Um-

setzung des Solarparks ist das Offenland weiterhin als Nahrungshabitat für die Art ge-

eignet. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungsziele und des Schutzzweckes von Le-

bensraumelementen für die Art kann daher ausgeschlossen werden. 

 

Neuntöter (Lanius collurio) 

Der Neuntöter besiedelt strukturreiches Halboffenland mit Feldgehölzen und extensiv 

genutzten Grünlandflächen. Der Neuntöter kann noch als regelmäßiger Brutvogel des 

Westerwaldes bezeichnet werden und ist in geeigneten Lebensräumen anzutreffen. 

Die Biotopausstattung des Projektraumes weist aufgrund fehlender Gehölzstrukturen 

und Hochstaudenbestände keine geeigneten Habitatstrukturen für das Vorkommen 

des Neuntöters auf, es konnten aber Vorkommen im Umfeld des Gebiets festgestellt 

werden. Der Untersuchungsraum stellt derzeit kein Brutgebiet oder Nahrungshabitat 

der Art dar. Die Art konnte im Rahmen der Bestandserfassungen nicht nachgewiesen 

werden. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungsziele und des Schutzzweckes von Le-

bensraumelementen für den Neuntöter durch das geplante Projekt kann daher ausge-

schlossen werden. 

 

Haselhuhn (Tetrastes bonasia) 

Das Haselhuhn besiedelt vor allem Niederwälder im Bereich von Sieg und Heller im 

nördlichen Westerwald als Lebensraum. Innerhalb des Untersuchungsraumes sind 

keine geeigneten Lebensräume für diese Art mit Niederwaldstrukturen vorhanden. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungsziele und des Schutzzweckes von Le-

bensraumelementen für das Haselhuhn kann daher ausgeschlossen werden. 

 

Wasserralle (Rallus aquaticus) 

Die Wasserralle besiedelt vorwiegend stehende Gewässer. Innerhalb des Untersu-

chungsraumes sind keine geeigneten Lebensräume für diese Art vorhanden. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungsziele und des Schutzzweckes von Le-

bensraumelementen für die Wasserralle kann daher ausgeschlossen werden. 

 

Eisvogel (Alcedo atthis) 

Der Eisvogel besiedelt vorwiegend naturnahe Bachläufe und stehende Gewässer mit 

als Nahrung geeigneten Fischvorkommen. Innerhalb des Untersuchungsraumes sind 

keine geeigneten Lebensräume für diese Art vorhanden. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungsziele und des Schutzzweckes von Le-

bensraumelementen für den Eisvogel kann daher ausgeschlossen werden. 
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Grauspecht (Picus canus) 

Mittelspecht (Dendrocopos medius) 

Die Spechtarten besiedeln naturnahe Wälder mit Eichen und Buchenvorkommen. Im 

unmittelbaren Projektraum konnten die Arten nicht als Brutvogel nachgewiesen wer-

den. Geeignete Lebensraumstrukturen fehlen. Durch das geplante Projekt werden 

keine aktuell genutzten oder potenziellen Brutstandorte beseitigt oder Nahrungshabita-

te gestört. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungsziele und des Schutzzweckes von Le-

bensraumelementen für die Spechtarten kann daher ausgeschlossen werden. 

 

Zugvogelarten 

Aufgrund der Biotopausstattung des Untersuchungsraumes in Verbindung mit der 

landwirtschaftlichen Nutzung sind keine bedeutenden Zugvogelvorkommen oder 

Rastplätze im Projektraum vorhanden. Die Wiesenflächen werden auf dem Durchzug 

vor allem von Drosseln, Lerchen und Finken aufgesucht, sie sind aber nicht als Rast-

platz mit Konzentrationswirkung zu bewerten.  

Die durch das Projekt verursachte Flächenveränderung an Grünlandflächen ist für die 

Funktion als Durchzugsrastplatz unbedeutend. Durch den Betrieb der Anlagen ist 

ebenfalls nicht mit einer Beeinträchtigung von breitflächigen Zugrouten durch z. B. Re-

flexionen zu rechnen.  

Eine Beeinträchtigung von Zugvögeln durch das Projekt kann ausgeschlossen wer-

den. 

 

 

Puffer- oder Entwicklungsfunktionen: 

Aufgrund der vorhergehenden Ausführungen zu den Betroffenheiten der Vogelarten ist 

abzuleiten, dass auch keine Puffer- oder Entwicklungsfunktion des Vogelschutzgebie-

tes durch das Projekt erheblich gestört wird. Mögliche Beeinträchtigungen von Le-

bensraumfunktionen im Bereich des Offenlandes (z. B. Rotmilan) sind durch die Bau-

tätigkeit und die anschließende Nutzung nicht zu erwarten. 

 

 

4.3 Kumulative Wirkungen durch andere Projekte oder Pläne 

 

Im Projektraum sind keine weiteren Planungen, die eine Beeinträchtigung der Funktio-

nen für die Avifauna verursachen könnten, bekannt. Auch weiterhin ist die derzeitige 

Grünlandnutzung im Umfeld des Anlagenstandortes anzunehmen. 

Es sind daher keine kumulativen Wirkungen mit anderen Projekten oder Plänen durch 

die Ausweisung der Fläche für Solarenergienutzung zu erwarten. 
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5 Fazit 

Der Planungsraum liegt mit einer Teilfläche innerhalb der Gebietskulisse des Vogel-

schutzgebiets „Westerwald“ (DE 5312-401).  

Aufgrund der Habitatstrukturen des Untersuchungsraumes und der derzeitigen land-

wirtschaftlichen Nutzung, konnte der Rotmilan auf Nahrungsflügen im Plangebiet fest-

gestellt werden, sonstige Arten des Meldebogens zum Schutzgebiet, die den Pla-

nungsraum potentiell als Brutgebiet nutzen könnten, konnten nicht nachgewiesen 

werden. Der durch das Projekt beanspruchte Bereich kann als Brutgebiet oder Rast-

platz für die kennzeichnenden Arten des Vogelschutzgebietes ausgeschlossen wer-

den, da keine geeigneten Habitatstrukturen (wie z. B. Wasserflächen) im Plangebiet 

vorhanden sind. 

Die Vorbelastung durch die derzeitige anthropogene Nutzung ist als mäßig hoch ein-

zustufen. Sie resultiert zum einen aus der unmittelbaren Ortsrandlage sowie den an 

das Plangebiet angrenzenden Straßenverläufen der L 300 und der ehemaligen K 92. 

Der betrachtete Standort als Bestandteil des gesamten Landschaftsraumes erfüllt 

nicht die Funktion eines essentiell bedeutenden Lebensraums für die anzutreffenden 

Vogelarten. Störwirkungen, die in angrenzende essentielle Lebensraumbereiche der 

im Meldebogen aufgeführten Vogelarten ausstrahlen würden, sind nicht gegeben. 

 

Nach Ermittlung des Eingriffsumfangs und der daraus abzuleitenden Eingriffserheb-

lichkeit für die Arten des Meldebogens zum Vogelschutzgebiet und der Zugvogelarten 

ist unter Berücksichtigung der Vorbelastung des Gebietes und der Flächenbeanspru-

chung des Vogelschutzgebietes nicht zu erwarten, dass die Erhaltungsziele und der 

Schutzzweck des Vogelschutzgebietes „Westerwald“ durch die geplante Flächenaus-

weisung erheblich beeinträchtigt werden. Für keine der Vogelarten, die als Schutz-

grund für die Ausweisung des Vogelschutzgebietes ausschlaggebend sind, ist eine er-

hebliche Betroffenheit anzunehmen. 

 

Eine VSG - Verträglichkeitsprüfung ist nach gutachterlicher Einschätzung nicht 

erforderlich und das Projekt ist mit den Zielen des Schutzgebietes vereinbar. 

 

 

Moschheim, Januar 2021 

 

 

Dipl. Biogeograph B. Diefenthal  
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